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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 28. Oktober 2020 haben Sie uns eingeladen, im Rahmen der Vernehmlassung 
betreffend Aufhebung der Verordnung über die Bundeskriegstransportversicherung Stellung zu 
nehmen. Wir danken Ihnen dafür und geben folgende Rückmeldung: 
 
In einer Analyse kommen Sie zum Schluss, dass die Verordnung vom 7. Mai 1986 über die Bun-
deskriegstransportversicherung aufgehoben werden kann. Dies aufgrund der sich veränderten Ri-
sikolage und aufgrund der Abnahme der Bedeutung der Hochseeschifffahrt für die wirtschaftliche 
Landesversorgung. Wir können Ihren Schlussfolgerungen zustimmen und unterstützen die Aufhe-
bung. 
 
Wir sind auch damit einverstanden, dass die finanziellen Mittel aus dieser zweckgebundenen Spe-
zialfinanzierung der allgemeinen Bundeskasse zugewiesen werden. 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
 
Dr. Anton Lauber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 
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